
 

 
Auszahlungsantrag 2024 zur Freiwilligen Vereinbarung 

Grundwasserschonender Pflanzenschutz 
Kooperation Leer 

WVV Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme, WVV Overledingen, WVV Rheiderland,  
Stadtwerke Emden GmbH, Stadtwerke Leer AöR 

 
(bis zum 01.07. bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Wasserschutzberatung, 

Hauptstraße 68, 26789 Leer einreichen) 
 
 

von 

Name, Vorname:  

Registrier-Nr.: 03  (aus EU-Agrarförderantrag) 

Vertrags-Nr.:   (s. § 3 Abs.1 des Vertrages) 

Vertragszeitraum: 01.01.2023 bis 31.12.2027 

IBAN 

 
BIC 

 
(Haben sich Daten geändert, teilen Sie dies bitte hier formlos mit (Adressen, Bankdaten etc.) 
 

 
 

an 
 

Kooperation Leer, vertreten durch den WVV Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme. 
 
Hiermit beantrage ich im Rahmen der mit Ihnen geschlossenen und oben näher bezeichneten Freiwilligen 
Vereinbarung die nachstehende Ausgleichszahlung. 
 

Die nachfolgend genannte Maßnahme wird im Zeitraum 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 auf folgenden Flä-
chen im genannten Umfang vertragsmäßig erbracht: 
 

Maßnahmenbezeichnung FV-Code 

Grundwasserschonender Pflanzenschutz I. L 

Bewirtschaftungsauflagen: 
 

Der Bewirtschafter verpflichtet sich, auf den nachstehenden Maisflächen in dem benannten Trinkwasserge-

winnungsgebiet auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit Bodenherbiziden (Wirkstoffe Dime-

thenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid und Terbuthylazin) zu verzichten. Ein Nachweis über verwendete 

Herbizide ist über Kaufbelege nachzuweisen und das Führen einer Schlagkartei für die Vertragsflächen ist 

verpflichtend. Die Kaufbelege und Schlagkartei sind der Wasserschutzberatung bis zum 30.08. d.J. vorzule-

gen. Die Auflagen zur sachgerechten Anwendung im Pflanzenschutz sind einzuhalten. 

Verstöße gegen Bewirtschaftungsauflagen führen zur Nichtbewilligung des betreffenden Schlages bis hin 

zur Ablehnung des Auszahlungsantrages. 

Lagerstätten jeglicher Art auf Vertragsflächen sind verboten. Vier Wochen vor Ausbringung ist jedoch eine 

Bereitstellung von Misten auf den Vertragsflächen erlaubt. 

Der PSM Einsatz ist mit der Wasserschutzberatung abzustimmen. 
  
 

 
Variante A: einmalige Anwendung PSM     30,00 €/ha 

Mit Abschluß der Vereinbarung ist ein evtl. Ausgleichsanspruch gem. §93 NWG i. V. mit §52 WHG abgegolten. 



Hinweis: Doppelförderung ist gesetzlich untersagt. Diese Maßnahme ist nicht kombinierbar mit den ELER-AUKM AN 1 -Anbau mehrj. Wildpflan-
zen, AN 2 – ext. Getreideanbau, AN 4 – naturschutzgerechte Bewirtschaftung Schutz Ackerwildkräuter, AN 6 - Schutz Ortolan, AN 7 – 
Schutz Rotmilan, AN 8 – Anlage Feldvogelinseln auf Acker 
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Variante B: zweimalige Anwendung PSM      60,00 €/ha 
 
WGG=Wassergewinnungsgebiet: 
CO=Collinghorst, HH=Hesel-Hasselt, LH=Leer-Heisfelde, TG=Tergast, WE=Weener 

WGG 
Feldblock-Nr. 

DENILI- 
Schlag-

Nr. 
Schlaggröße 

in ha 
Vertragsfläche 

in ha 
ÖR EUR/ha EUR 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Summe: ha   € 

*abzügl. Ökoregelung 6 (Acker-/Dauerkulturen ohne PSM)    -150,-€/ha  

*abzügl. Ökoregelung 7 (Bewirtsch. unter Natura 2000 Aufl.)   -40,-€/ha  

Summe: € 
 

 

* Angabe der Teilnahme an Ökoregelungen ist Voraussetzung für die Auszahlung, da zur Vermeidung von Doppelförderung vorgegebene 

Beträge von den FV Fördersätzen abgezogen werden müssen. 

Ich bitte um Überweisung bis zum 31.12.2024. 
 
 
Bewirtschafter 

 

Ort, Datum 

 
 

(rechtsverbindliche Unterschrift) 

 
 
 

Sollten die verfügbaren Finanzmittel über-
schritten werden, kann es zu einer Kürzung 
des Auszahlungsantrages kommen. (s. §3 
Absatz 3 der Freiwilligen Vereinbarung) 



Hinweis: Doppelförderung ist gesetzlich untersagt. Diese Maßnahme ist nicht kombinierbar mit den ELER-AUKM AN 1 -Anbau mehrj. Wildpflan-
zen, AN 2 – ext. Getreideanbau, AN 4 – naturschutzgerechte Bewirtschaftung Schutz Ackerwildkräuter, AN 6 - Schutz Ortolan, AN 7 – 
Schutz Rotmilan, AN 8 – Anlage Feldvogelinseln auf Acker 
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WGG=Wassergewinnungsgebiet: 
CO=Collinghorst, HH=Hesel-Hasselt, LH=Leer-Heisfelde, TG=Tergast, WE=Weener 

WGG 
Feldblock-Nr. 

DENILI- 
Schlag-

Nr. 
Schlaggröße 

in ha 
Vertragsfläche 

in ha 
ÖR EUR/ha EUR 

Übertrag vorherige Seite     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Summe: ha   € 

*abzügl. Ökoregelung 6 (Acker-/Dauerkulturen ohne PSM)    -150 €/ha  

*abzügl. Ökoregelung 7 (Bewirtsch. unter Natura 2000 Aufl.)   -40,-€/ha  

Summe: € 
 

 

* Angabe der Teilnahme an Ökoregelungen ist Voraussetzung für die Auszahlung, da zur Vermeidung von Doppelförderung vorgegebene 

Beträge von den FV Fördersätzen abgezogen werden müssen. 

Ich bitte um Überweisung bis zum 31.12.2024. 
 
Bewirtschafter 

 

 

 
 
 

Ort, Datum 

 
 

(rechtsverbindliche Unterschrift) 

Sollten die verfügbaren Finanzmittel über-
schritten werden, kann es zu einer Kürzung 
des Auszahlungsantrages kommen. (s. §3 
Absatz 3 der Freiwilligen Vereinbarung) 
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